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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Hintermayer und Genossen vom 12. Juli 1988, 

Nr. 2478/J-NR/88. "Einstellung der Verlaut

barung von Ernennungen bei Beftlrderungen und 

Uberstellungen im Bereich der Post" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

jSDLt lAB 

1988 -08- 04 
zu lA1S IJ 

Die Dienstanweisung vom 18. April 1988. GZ 12 775/III-32/88. 

wonach die Verlautbarung der Ernennungen kUnftig zu unter

bleiben hat, wurde aufgrund eines Vorschlages im Rahmen der 

bei der Generaldirektion fUr die Post- und Telegraphenver

waltung durchgefUhrten Gemeinkostenanalyse erlassen. 

Zu Frage 2: 

Im Rahmen der Gemeinkostenanalyse werden eine Vielzahl von 

Einsparungsmaßnahmen durchgefUhrt. Die Unterlassung der 

Verlautbarung der Ernennungen, von denen erfahrungsgemäß nur 

die Betroffenen selbst Notiz nehmen, stellt eine dieser 

Maßnahmen dar und hat bei der unmittelbar befaßten Abteilung 

der Generaldirektion der Post- und Telegraphenverwaltung zu 

einer Reduzierung von Uberstunden gefUhrt. Weiters fallen 

Aufbereitungsarbeiten in den entsprechenden Direktionsab

teilungen weg und die Druckkosten fUr die Publikationsorgane 

werden verringert. 
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Zu Frage 3: 

Beamte haben gemäß § 9 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 

das Recht auf Einsicht in das Personal verzeichnis oder auf 

Kauf des Personalverzeichnisses, aus dem mit Stand vom 1. 

Jänner jeden Jahres die Ernennungen zu ersehen sind. Im 

Ubrigen besteht auch die M~glichkeit durch Einsicht in den 

Amtskalender, in die Geschäftseinteilung der jeweiligen 

Dienstbeh~rden oder durch konkrete Auskunftsbegehren Auf· 

schluß Uber die durchgefUhrten Ernennungen zu erhalten. 

Wien, am t, August 1988 
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